
Aufnahmeant rag
Ich/Wir möchte(n) Mitglied(er) des Bürgerverein Hellerhof e.V. werden: 

Anrede: 
   Herr      Frau     Keine 

Titel Name Vorname Geburtsdatum 

*Mitgliedsnummer

Anrede: 
   Herr      Frau     Keine 

Titel Name Geburtsdatum 

*Mitgliedsnummer

Name Geburtsdatum 

*Mitgliedsnummer

Name Vorname Geburtsdatum 

*Mitgliedsnummer

Ehepartner / Lebenspartner 

Kinder / Jugendliche 

Beiträge für Kinder und 
Jugendliche entnehmen 
Sie bitte auch der       
aktuellen Beitragsordnung 

Anschrift 

Strasse PLZ Ort 

Telefon Mobil Email 

Vorname 

Vorname 

Datenschutzhinweis 

Mir / uns ist bekannt, dass die mit diesem Aufnahmeantrag erhobenen Daten weiterverarbeitet und auf Datenträgern gespeichert werden.  
Die Daten werden ausschließlich zu Vereinszwecken im Rahmen der Satzung und Beitragsordnung verwendet und verarbeitet. 

Verbindliche Anmeldung 

Mit meiner / unseren Unterschrift(en) erkenne(n) ich/wir für alle angemeldeten Personen die aktulle Satzung und Beitragsordnung und die 
Hinweise zum Datenschutz an. Eine aktuelle Satzung und Beitragsordung habe(n) ich/wir erhalten. 

Datum 

Düsseldorf, den 
Unterschrift(en) neues/neuer Mitglied(er) 

Förderbeitrag (Spende) 

Euro (in Worten) 

SEPA-Lastschriftmandat Ich ermächtige den Bürgerverein Hellerhof e.V., Zahlungen gemäß der der-
zeit gültigen Beitragsordnung und ggf. den Förderbeitrag von meinem Konto per Lastschrift einzu-
ziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Bürgerverein Hellerhof e.V. auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. (Rückseite) 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des  belasteten Betrages 
verlangen.  
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE49ZZZ00000692346             Mandatsreferenz: wird später bekannt gegeben  

Einzugsermächtigung 

Kontoinhaber/in Bank / Sparkasse 

 
IBAN 

DE 

Datum 
Düsseldorf, den 

* = Wird vom Verein ausgefüllt

Bürgerverein Hellerhof e.V., c/o Postshop, Carlo-Schmid-Str. 2, 40595 Düsseldorf 
Tel. 0211 90 9999 90 · info@buergerverein-hellerhof.de - www.buergerverein-hellerhof.de 

Vorstand: Carsten Erkelenz (Vorsitzender) - Robert Becker (Stellvertreter) - Cordula Klahn (Schatzmeisterin) 

X Unterschrift Kontoinhaber/in 

X 

Ich/wir möchten die gemeinnützigen 
Aufgaben des   Bürgerverein Hellerhof 
e.V. mit nachstehendem Betrag über die
in der Beitragsordnung genannten Mit-
gliederbeiträge hinaus mit einer Spende
unterstützen. Der Betrag kann jährlich
mit der Beitragslastschrift abgebucht
werden. Ich/wir spende(n) jährlich:           

Dieser zusätzliche Betrag ist bis zu       
200 € durch einfache Vorlage Ihres Konto-
auszuges in der Steuererklärung steuer-
lich absetzbar.  

100 €  50 € 

Nachstehenden Betrag: 



Beitragsordnung 

§ 1 Grundsatz
Diese Beitragsordnung ist nicht Bestandteil der Satzung. Sie regelt die Beitrags-
verpflichtungen der Mitglieder sowie die Gebühren. Sie kann nur von der Mitglieder-
versammlung des Vereins geändert werden.
§ 2 Beschlüsse
1. Die Mitgliederversammlung beschließt die Höhe des Beitrags und die Aufnahme-
gebühr sowie weitere Gebühren.
2. Die festgesetzten Beträge werden zum 1. Juli des laufenden Jahres erhoben, in dem
der Beschluss gefasst wurde. Durch Beschluss der Mitgliederversammlung kann auch
ein anderer Termin festgelegt werden.
§ 3 Beiträge /Aufnahmegebühr
Beitragshöhe pro Jahr: 
Klasse 01: Erwachsene 36,00 €, jedes weitere volljährige Familienmitglied 18,00 €
Klasse 02: Jugendliche bis 18 Jahre und/oder im Studium bzw. Ausbildung (Nachweis
erforderlich), frei.
Klasse 03: Ehrenmitglieder und Ehrenvorstände sind frei.
1. Für die Beitragshöhe ist der am Fälligkeitstag bestehende Mitgliederstatus maß-
gebend.
Aufnahmegebühr: Pro Person 5,00 €
2. Änderungen der persönlichen Angaben sind schnellstmöglich mitzuteilen.
3. Der Mitgliedsbeitrag wird durch Einzugsermächtigung im Sommer eines jeden
Jahres vom Girokonto abgebucht.
4. Mitglieder, die bisher nicht am Abbuchungsverfahren teilnehmen, entrichten ihre
Beiträge bis spätestens 30.06. eines jeden Jahres auf das Beitragskonto des Vereins.
5. Bei Mahnungen werden Mahngebühren von Euro 5,00 pro Mahnung erhoben.
6. Erfolgt der Vereinseintritt nach dem 30.06. erfolgt eine Berechnung von 50% des
Beitragssatzes.
7. Die Beitrags- und Gebührenerhebung erfolgt durch Datenverarbeitung (EDV). Die
personengeschützten Daten der Mitglieder werden nach dem Bundesdatengesetz
gespeichert.
§ 4 Vereinskonto
Bank              Stadtsparkasse Düsseldorf
IBAN              DE65 3005 0110 0055 0090 05
Überweisungen auf andere Konten sind nicht zulässig und werden nicht als Zahlungen
anerkannt.
§ 5 Vereinsaustritt / Vereinsausschluss
Der Austritt und Ausschluss ist in der Satzung geregelt.
Diese Beitragsordnung tritt am 01.Juli 2013 in Kraft.




